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Sehr geehrter Herr Präsident,

namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1:

Wie viele Beamtenverhältnisse (einschließlich Richter) wurden im Jahr
2019 begründet?

Frage 2:

Wie verteilen sich die neu ernannten Beamten bzw. Richter auf die je-
weiligen Besoldungsgruppen der unterschiedlichen Besoldungsord-

nungen?

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 1 und 2:

Es wird auf die Anlage verwiesen.

Der Begriff „neu ernannte Beamtinnen und Beamte“ wurde im Sinne der
Begründung eines Beamtenverhältnisses (Einstellung) gemäß § 8 Abs. 1

Nr. 1 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) und § 25 Sächsisches Beamtenge-
setz (SächsBG) ausgelegt.

Einstellungen in ein (Führungs-)Beamtenverhältnis auf Probe gemäß § 8
Abs. 1 SächsBG wurden nur berücksichtigt, wenn sich die Beamten im Zeit-

punkt der Einstellung nicht bereits in einem Beamtenverhältnis auf Lebens—

zeit befunden haben (vgl. § 8 Abs. 6 Satz 2 SächsBG).

Die erforderliche Zuordnung der Beamten zu den jeweiligen Besoldungs-
gruppen richtet sich — außer bei den Widerrufsbeamten im Vorbereitungs-

dienst — nach dem im Zuge der Einstellung verliehenen Amt.
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Ergänzend wird auf Folgendes hingewiesen:

Die Reaktivierung von Beamten, die sich zuvor im Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit
befanden, wurde nicht berücksichtigt, da diese nicht als Neuernennungen im Sinne der

Begründung eines neuen Beamtenverhältnisses gemäß § 8 Abs. 1 Nr. 1 BeamtStG und
§ 25 SächsBG angesehen werden.

?undlchen rüßen

ro . Dr. Roland Wöller
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